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5 Haushaltsstrombedarf und Betriebsstrombedarf 
Für den Haushaltsstrombedarf HHSB von Wohngebäuden sind 50 % von qi,h (innere Wärmegewinne 
infolge Personen und Geräte im Heizfall) bzw. für den Betriebsstrombedarf BSB von Nicht-
Wohngebäuden der Gebäudekategorien 1 bis 12 sind 50 % des Mittelwertes aus qi,h (innere Wär-
megewinne infolge Personen und Geräte im Heizfall) und qi,c (innere Wärmegewinne infolge Perso-
nen und Geräte im Kühlfall) unter Heranziehung der Nutzungsdauer zu berücksichtigen.  

6 Primärenergiebedarf 
Der brutto-grundflächenbezogene Primärenergiebedarf PEBBGF,SK bezogen auf das Standortklima 
(SK) ist anzugeben. Dabei erfolgt die Berechnung gemäß OIB-Leitfaden durch Anwendung der Kon-
versionsfaktoren gemäß Punkt 9, wobei der Haushaltsstrombedarf HHSB bzw. der Betriebsstrom-
bedarf BSB gemäß Punkt 5 zu berücksichtigen sind. Der spezifische Primärenergiebedarf ist auf ei-
ne Dezimalstelle gerundet anzugeben. 

7 Kohlendioxidemissionen 
Die brutto-grundflächenbezogenen Kohlendioxidemissionen CO2,BGF,SK bezogen auf das Standort-
klima (SK) sind anzugeben. Dabei erfolgt die Berechnung gemäß OIB-Leitfaden durch Anwendung 
der Konversionsfaktoren gemäß Punkt 9, wobei der Haushaltsstrombedarf HHSB bzw. der Betriebs-
strombedarf BSB gemäß Punkt 5 zu berücksichtigen ist. Die spezifischen Kohlendioxidemissionen 
sind auf eine Dezimalstelle gerundet anzugeben. 

8 Gesamtenergieeffizienz-Faktor 
Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist gemäß OIB-Leitfaden zu ermitteln. 

9 Konversionsfaktoren 
Die Konversionsfaktoren sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Im Falle von Einzelnach-
weisen ist gemäß OIB-Leitfaden „Energietechnisches Verhalten von Gebäuden“ vorzugehen. 
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Kohle 1,46 1,46 0,00 337 
Heizöl 1,23 1,23 0,00 311 
Erdgas 1,17 1,17 0,00 236 
Biomasse 1,08 0,06 1,02 4 
Strom (Österreich-Mix) 2,62 2,15 0,47 417 
Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar) 1,60 0,28 1,32 51 
Fernwärme aus Heizwerk (nicht erneuerbar) 1,52 1,38 0,14 291 
Fernwärme aus hocheffizienter KWK1) (Defaultwert) 0,92 0,20 0,72 73 
Fernwärme aus hocheffizienter KWK1) (Bestwert)  0,30 gemäß Einzelnachweis2) 
Abwärme (Defaultwert) 1,00 1,00 0,00 20 
Abwärme (Bestwert)  0,30 gemäß Einzelnachweis 
1) Als hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) werden all jene angesehen, die der Richtlinie 
2004/8/EG entsprechen.  
2) Für den Fall, dass ein Einzelnachweis gemäß EN 15316-4-5 durchgeführt wird, dürfen keine klei-
neren Werte als für Abwärme (Bestwert) verwendet werden. Die Randbedingungen zum Berech-
nungsverfahren sind im Dokument „Erläuternde Bemerkungen“ festgehalten. 

10 Anforderungen an Bauteile 

10.1 Allgemeines 

10.1.1 Unbeschadet der Bestimmungen gemäß der Punkte 3 bis 8 sind die Anforderungen gemäß Punkt 
10.2 und 10.3 an wärmeübertragende Bauteile einzuhalten. 


